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Regeste

Rechtshilfe und Auslieferung

Erwägungen

E. 1
Am 11. August 2004 wies das Bundesgericht die von X.________ gegen den Beschluss des
Obergerichtes des Kantons Zürich vom 15. Dezember 2003 erhobene
Verwaltungsgerichtsbeschwerde ab, soweit darauf einzutreten war. Ebenso wies das
Bundesgericht das von X.________ gestellte Gesuch um Zulassung neuer Beweismittel ab.
X.________ ersucht um Revision des bundesgerichtlichen Urteils; es seien neue
Beweismittel zuzulassen.

E. 2
Der Gesuchsteller beruft sich auf Art. 137 lit. b OG . Danach ist die Revision eines
bundesgerichtlichen Entscheides zulässig, wenn der Gesuchsteller "nachträglich"
("subséquemment"; "dopo la sentenza") entscheidende Beweismittel auffindet, die er im
früheren Verfahren nicht beibringen konnte. Für diesen Revisionsgrund genügt es nicht,
wenn ein Beweismittel dem Gericht unbekannt war; erforderlich ist überdies, dass es auch
dem Gesuchsteller unbekannt war (Urteil 6S.67/2003 vom 21. März 2003 E. 2.2; Elisabeth
Escher, Revision und Erläuterung, in: Geiser/Münch [Hrsg.], Prozessieren vor
Bundesgericht, 2. Aufl., Basel 1998, S. 279 N. 8.21). Der Gesuchsteller hat die
Schriftstücke, die er im Revisionsgesuch als neue Beweismittel bezeichnet, dem
Bundesgericht im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit "Noveneingabe" vom
5. März 2004 vorgelegt. Das Bundesgericht befand, dass diese Schriftstücke nicht
berücksichtigt werden können, weil sie alle nach dem angefochtenen Beschluss verfasst
worden sind. Es wies deshalb das Gesuch um Zulassung dieser Schriftstücke als neue
Beweismittel mit seinem Urteil vom 11. August 2004 ab (E. 10.3). Die Beweismittel, auf
die sich das Revisionsgesuch stützt, waren demnach sowohl dem Bundesgericht als auch
dem Gesuchsteller bekannt. Dieser hat sie nicht erst nach dem bundesgerichtlichen Urteil
aufgefunden. Der Revisionsgrund nach Art. 137 lit. b OG ist deshalb nicht gegeben. Das
Revisionsgesuch zielt in der Sache darauf ab, dass das Bundesgericht die in Erwägung 10.3
seines Urteils behandelte Frage zu Gunsten des Gesuchstellers anders entscheide und die in
der Eingabe vom 5. März 2004 genannten Beweismittel nunmehr zulasse. Dafür ist das
Revisionsverfahren nicht gegeben.

E. 3
Das Revisionsgesuch ist abzuweisen. Über das Gesuch um aufschiebende Wirkung braucht
damit nicht mehr entschieden zu werden. Da der Gesuchsteller unterliegt, trägt er die
Kosten ( Art. 156 Abs. 1 OG ).
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